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RS OGH 1997/12/15 1Ob254/97b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1997

Norm

EO §78

ZPO §526 A

Rechtssatz

Auch im Provisionsverfahren darf sich das Rekursgericht nicht ohne Auseinandersetzung mit den vorliegenden

Beweismitteln über die vom Gericht erster Instanz seiner Entscheidung zugrundegelegten Tatsachen nicht

hinwegsetzen. Das Rekursverfahren ist mangelhaft, wenn nicht nachvollziebar ist, aus welchen sachlichen Gründen das

Gericht zweiter Instanz den vom Erstgericht als bescheinigt angenommenen Sachverhalt nicht übernommen hat.
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